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An die unteren Ausländerbehörden  
über  
 
die Regierungspräsidien  
 
– Referate 15.1 –  
 
Stuttgart  
Freiburg  
Tübingen  
 
Regierungspräsidium Karlsruhe  
 
– Abteilung 8 –  
 
 
 

Datum 24.02.2022 

Aktenzeichen JUMRV-1300-83/2 

 (Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 Aufenthaltsrechtliche Situation ukrainischer Staatsangehöriger  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

zu den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und damit zusammenhängenden 

ausländerrechtlichen Fragen haben wir folgende Hinweise vom Bundesministerium 

des Innern und für Heimat (BMI) erhalten: 

 

Das BMI geht davon aus,  

 

1. dass es gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG aufgrund der besonderen 

Umstände des Einzelfalls ukrainischen Staatsangehörigen derzeit nicht zumutbar 

ist, das Visumverfahren nachzuholen und somit vom Vorliegen der 



- 2 - 

 

Voraussetzungen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 AufenthG durch die 

Ausländerbehörden abgesehen werden sollte und 

  

2. dass derzeit davon auszugehen ist, dass für ukrainische Staatsangehörige 

aufgrund der derzeitigen Lage in der Ukraine ein Ausnahmefall im Sinne des 

Artikels 20 Abs. 2 des Schengener Durchführungsabkommens vorliegt. Somit 

können ukrainische Staatsangehörige gemäß § 40 AufenthV nach Einreise eine 

Aufenthaltserlaubnis für einen weiteren Aufenthalt von 90 Tagen, der sich an 

einen Kurzaufenthalt anschließt, einholen, soweit diese keine Erwerbstätigkeit mit 

Ausnahme der in § 17 Abs. 2 AufenthV genannten Tätigkeiten ausüben, vgl. § 40 

Nr. 2 AufenthV. Rechtsgrundlage für die Erteilung einer entsprechenden 

Aufenthaltserlaubnis ist § 7 Abs. 1 S. 3 AufenthG. 

 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Information der Ausländerbehörden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Graf 

Ministerialrätin 

 

 
 


